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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 

Unternehmens 
 
1.1 Produktidentifikator 

 

Produktform: Gemisch 

Name: Rost Teufel (offene Ware) 

Artikelnummer: 0117ow  

Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch) 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 

von denen abgeraten wird 
 
1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen  

 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher 

Spezifikation für den 
industriellen/professionellen 
Gebrauch : 

A.I.S.E. Guidance on Detergents Safe Use Mixture Information 
(SUMI):  
https://www.aise.eu/wp-content/uploads/2022-03-
31_AISE_Guidance_Detergents_Safe_Use_REACH_Final.pdf 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemischs : 

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im 
Anlieferzustand, siehe Abschnitt 1.1. und wird zur Verfügung 
gestellt mit der Voraussetzung dass das Produkt nur für die 
Zwecke und auf solche Art und Weise verwendet bzw. 
gebraucht wird, für die sie vom Hersteller konzipiert, konstruiert 
und hergestellt wurde. 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemischs : 

Reiniger, Entfetter, Schmiermittel 

Funktions- oder 
Verwendungskategorie : 

Reinigungs-/Waschmittel und Additive 

 

Titel Verwendungsdeskriptoren 

Professional uses; Brushing after trigger 
spraying or brushing with tools  
(Referenzcode des Verbandes:  
AISE_SUMI_PW_10_2_G) 

SU22, PC35, PROC10, ERC8a, AISE SPERC 
8a.1.a.v2 

Professional uses; Manual application  
(Referenzcode des Verbandes:  
AISE_SUMI_PW_19_2_G) 

SU22, PC35, PROC19, ERC8a, AISE SPERC 
8a.1.a.v2 

Consumer use of washing and cleaning 
products 

SU21, PC35, ERC8a 

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren: Siehe Abschnitt 16. 

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird 
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Nicht für Produkte verwenden, die für Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.  Nicht für private 
Zwecke (Haushalt) verwenden. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Profi-Star Wartungsprodukte GmbH   
Industriepark 7   
D-56593 Horhausen – Deutschland   
T +49 (0) 2687 927830 – F +49 (0) 2687 927831   
info@profi-star.de 
 
1.4 Notrufnummer 

 
Einen Link zu den Giftnotrufzentralen und weitere Informationen finden Sie über unsere Internetseite 
www.profi-star.de. 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum  
c/o Hôpital Militaire 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 1  
1120 Brüssel   

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden 
Fragen zu 
Intoxikation 070 
245 245 an 
(kostenlos 24/7). 
Wenn nicht 
erreichbar: (+32) 
02 264 96 30 
(Standard -
Gebühr) 

Deutschland Giftnotruf der Charité -  
Universitätsmedizin 
Berlin  
CBF, Haus VIII 
(Wirtschaftgebäude), 
UG 

Hindenburgdamm 
30 
12203 Berlin   

+49 (0) 30 
19240 

 

Luxemburg Centre Anti-
Poisons/Antigifcentrum  
c/o Hôpital Central de 
la Base - Reine  
Astrid 

Rue Bruyn 1  
1120 Brüssel   

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, 
rund um die Uhr 
erreichbar 
Experten 
beantworten alle 
dringenden 
Fragen zu 
gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch, 
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Holländisch und 
Englisch 

Österreich Vergiftungs-
informationszentrale 

Stubenring 6  
1010 Wien   

+43 1 406 43 43  

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich   

145  
(+41) 44 251 51 
51 

(aus dem 
Ausland: (+41) 44 
251 51 51)  
Auskunft: (+41) 
44 251 66 66 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse 
und - kategorie 

Gefahrenhin- 
weis 

3.3 schwere 
Augenschädigung/Augenreizung 

2 Eye Irrit. 2 H319 

3.10 Aspirationsgefahr 1 Asp. Tox. 1 H304 
Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16. 

 
Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Signalwort Gefahr 

Piktogramme  

GHS07, GHS08 

  
Gefahrenhinweise  

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich 
sein. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

Sicherheitshinweise  

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
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P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/
Gehörschutz/… tragen. 

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. 

P370+P378 Bei Brand: Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid (CO2) zum 
Löschen verwenden. 

P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

P405 Unter Verschluss aufbewahren. 

P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle 
Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen 
und/oder internationalen Vorschriften zuführen. 

Ergänzende 
Gefahrenmerkmale 

 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Für die Allgemeinheit 
bestimmt: 

 

Kindergesicherter Verschluss Ja / Anwendbar 

Ertastbares (fühlbares) 
Warnzeichen 

Ja / Anwendbar 

Gefährliche Bestandteile zur 
Kennzeichnung 

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
cyclicalkanes,  <2% aromatics 

 
2.3 Sonstige Gefahren 

 

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar.  Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen. 
 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
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3.1 Stoffe 

 

Nicht relevant (Gemisch) 

 
3.2 Gemische 

 

Beschreibung des Gemischs 

 

Gefährliche Bestandteile gem. GHS 

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. 
GHS 

Piktogramme 

Destillate (Erdöl), 
Lösungsmittel-aufbereitete 

schwere paraffinhaltige 

CAS-Nr. 
64741-88-4 

 
EG-Nr. 

265-090-8 
 

Index-Nr. 
649-454-00-7 

 
REACH Reg.-

Nr. 
01-

2119488706-
23-xxxx 

10 – < 25 Aquatic Chronic 4 / 
H413 

 

Hydrocarbons, C11-C14, 
isoalkanes, cyclics, <2% 

aromatics 

CAS-Nr. 
1174522-15-6 

 
EG-Nr. 

927-285-2 
 

REACH Reg.-
Nr. 
01-

2119480162-
45-xxxx 

10 – < 25 Asp. Tox. 1 / H304 
 

EUH066 
 

Polyoxyethylene 
monooleyl ether 

phosphate 

CAS-Nr. 39464-
69-2 

1 – < 5 Skin Irrit. 2 / H315 
 

Eye Dam. 1 / H318 
 

Aquatic Acute 1 / 
H400 

  
 



 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

 

Rost Teufel 
 
 

6 
 

Änderungsdatum:  17.07.2024 
Druckdatum: 08.11.2024 
Ersetzt Version vom: 05.09.2023 
Version: 2.1 

Gefährliche Bestandteile gem. GHS 

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. 
GHS 

Piktogramme 

 
Aquatic Chronic 3 / 

H412 

Hydrocarbons, C11-C14, 
n-alkanes, isoalkanes,  
cyclicalkanes, < 2 % 

aromatics  (INCI: C11-14  
ALKANE/CYCLOALKANE) 

EG-Nr.: 926-
141-6  

EG Index-Nr.: 
(EC #)926-141- 

6  
REACH-Nr: 01-
2119456620-  

43 

100 Asp. Tox. 1 / H304 
 

EUH066 
 

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16. 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Allgemeine Hinweise:  

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.  Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.  
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
ausziehen.  Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.  Bei 
Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen. Bei 
Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Nach Inhalation: 

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
Maßnahmen einleiten. Betroffene Person ausruhen lassen. Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt:  

Mit viel Wasser und Seife waschen.  Kontaminierte Kleidung ausziehen. Kontaminierte Kleidung 
vor erneutem Tragen waschen. Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen 
Bereich nicht reiben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Nach Augenkontakt: 

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem 
Wasser spülen.  Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Nach Verschlucken:  

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  KEIN Erbrechen 
herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 



 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

 

Rost Teufel 
 
 

7 
 

Änderungsdatum:  17.07.2024 
Druckdatum: 08.11.2024 
Ersetzt Version vom: 05.09.2023 
Version: 2.1 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
verursachen. Eine Überbelastung kann zur Folge 
haben: Husten. Atemnot. Übelkeit. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter Hautkontakt des Stoffes kann zur 
Hautentfettung führen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Leichte Augenreizung bei direktem Kontakt. 
Unscharfer Anblick. Tränen. Rötung. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein. 

 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 
 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1 Löschmittel 

 

Geeignete Löschmittel: 

Sprühwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Trockenlöschpulver, Wassersprühstrahl. 
Sand. 

Ungeeignete Löschmittel: 

Wasser im Vollstrahl 
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Gefährliche Verbrennungsprodukte 

Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) 

Brandgefahr : 

Beim Flammpunkt oder darüber entzündlich. Dämpfe sind schwerer als Luft. Bei Entzündung kann 
die Flamme zurückschlagen. Beim Erhitzen über den Flammpunkt werden entzündbare Dämpfe 
freigesetzt. 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

 

Löschanweisungen : 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.  Kontaminiertes Löschwasser 
getrennt sammeln.  Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener 
Entfernung. Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 
Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in 
die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung 
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Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
6.1 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 

Allgemeine Maßnahmen : 

Persönliche Schutzkleidung verwenden (8). Auf harten Flächen verschüttetes Material kann eine 
ernste Ausrutsch-/Sturzgefahr darstellen. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal: 

Notfallpläne beachten, z.B. für eine notwendige Räumung der Gefahrenzone oder die Beiziehung 
eines Sachverständigen. Unbeteiligte Personen evakuieren. Personen in Sicherheit bringen. 

Einsatzkräfte: 

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.  
Persönliche Schutzausrüstungen sind zu verwenden, wenn die Risiken nicht durch kollektive 
technische Schutzmittel oder durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Methoden oder Verfahren 
vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. 

Schutzausrüstung : 

Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 

Notfallmaßnahmen : 

Umgebung belüften. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.  
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können: 

Abdecken der Kanalisationen 

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann: 

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.  Verschüttete Mengen aufnehmen: 
Sägemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder 

Geeignete Rückhaltetechniken: 

Einsatz adsorbierender Materialien. 
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Für Rückhaltung/Reinigung erforderliche Ausrüstung: 

Auffangwannen für ausgelaufene Flüssigkeiten, Persönliche Schutzausrüstung 

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung 

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  Den betroffenen Bereich belüften. 

Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur 
aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. 

 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte (im Sicherheitsdatenblatt) 

 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.   
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.   
Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10.   
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

Empfehlungen: 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : 

Die übliche Sorgfalt, die im Umgang mit Chemie und Reinigungsmitteln gilt, soll beachtet werden. 
Hinweise des Herstellers beachten. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen 
des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser 
waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu 
vermeiden. Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.  Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. 

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz: 

Nach Gebrauch die Hände waschen.  In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und 
rauchen.  Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und 
Schutzausrüstung ablegen.  Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.  
Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt 
sind.  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

Begegnung von Risiken nachstehender Art: 

Lagerbedingungen : 

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt. Behälter dicht verschlossen 
halten. Vor Gefrieren schützen. 
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Unverträgliche Produkte : 

Starke Basen. Starke Säuren. 

Unverträgliche Materialien : 

Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

Zu Korrosion führende Bedingungen: 

Vor Feuchtigkeit schützen. 

Lagerklasse (LGK) - TRGS 510: 

LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten) 

 
7.3 Spezifische Endanwendungen 

 

Schmiermittel 

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 

 
8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

 

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) 

 

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclicalkanes, < 2 % aromatics  (INCI: C11-14 
ALKANE/CYCLOALKANE)   

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

IOEL TWA 1200 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 165 ppm 

 
8.1.2 Empfohlene Überwachungsverfahren 

 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

 
8.1.3 Freigesetzte Luftverunreinigungen 

 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

 
8.1.4 DNEL- und PNEC-Werte 
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Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclicalkanes, < 2 % aromatics  (INCI: C11-14 
ALKANE/CYCLOALKANE)   

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Siehe  https://ilv.ifa.dguv.de/substances: Informationen über Zutaten. 

 
8.1.5 Control banding 

 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Generelle Lüftung. 

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung): 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unnötige Exposition vermeiden. Augen, Gesicht 
und Haut vor Flüssigkeitsspritzern schützen. Handschutz. Handschuhe. Augenschutz. 
Augenschutz.  

Persönliche Schutzausrüstungen sind zu verwenden, wenn die Risiken nicht durch kollektive 
technische Schutzmittel oder durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Methoden oder Verfahren 
vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

  

Augen-/Gesichtsschutz: 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Norm. ISO 16321-1 

Hautschutz: 

Handschutz: 

Butylkautschuk; Schichtdicke: 0,7mm; Durchdringungszeit: 240 min.  Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit 
dem Handschuhhersteller abzuklären.  Geeignet ist ein nach EN 374 (gemäß NF ISO 374-1 oder 
entsprechender Norm) geprüfter Chemikalienschutzhandschuh.  Vor Gebrauch auf 
Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen.  Handschuhe nicht im Bereich drehender Maschinenteile 
oder Werkzeuge tragen.  Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen 
reinigen und danach gut durchlüften. 
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Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durch-
dringung 

Norm 

Wiederverwendbare  

Handschuhe 

Nitrilkautschuk 
(NBR) 

6 (> 480 
Minuten) 

>0.35 mm 
(NBR);  

>0.7 mm 
(HNBR) 

 EN 374-3 

Einweghandschuhe 
/ Wiederver-
wendbare 
Handschuhe 

Nitrilkautschuk 
(NBR) 

2 (> 30 
Minuten) 

> 0.1 mm  EN 374-3 

 

 

Sonstige Schutzmaßnahmen: 

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.  Vorbeugender Hautschutz 
(Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 

Atemschutz: 

Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen.  [Bei unzureichender Belüftung] 
Atemschutz tragen.  Typ: ABEK-P2 (Kombinationsfilter für Gase, Dämpfe und Partikel, Kennfarbe: 
Braun/Grau/Gelb/Grün/Weiß). 

Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle 
Atemschutzausrüstung erforderlich. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in 
geschlossenen Räumen. Mechanische Ventilation wird empfohlen. Liegt die 
Lösemittelkonzentration über den MAK-Grenzwerten, muss ein für diesen Zweck zugelassenes 
Atemschutzgerät getragen werden. Gasmaske mit Filtertyp. Typ A - Organische Verbindungen mit 
hohem Siedepunkt (>65°C) 

Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Eine Entsorgung über das Abwassersytem ist in der Regel nicht zulässig. Während der 
Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

Die Informationen in diesem Abschnitt bezieht sich auf das unverdünnte Produkt. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Parameter Bemerkung 
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Aggregatzustand Flüssig, gasförmig 

Farbe weißlich 

Geruch Leicht charakteristisch 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Nicht verfügbar 

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich >185 °C bei 1 atm 

Entzündbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht 
entzündbar 

Untere und obere Explosionsgrenze 0,5 Vol.-% - 5 Vol.-% 

Flammpunkt 67 °C bei 1.013 hPa (im geschlossenen Tiegel) 

berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des 
Gemisches 

Zündtemperatur 232 °C (Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Gase))   

Zersetzungstemperatur Nicht verfügbar 

pH-Wert Nicht verfügbar 

Kinematische Viskosität 2,3 mm²/s (20°C) / 1,7 mm2/s (40°C) 

Viskosität, dynamisch 0,002 Pa·s (20°C) 

Löslichkeit Material ist wasserunlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht verfügbar 

Dampfdruck 4,2 mbar bei 25 °C /  0,02 kPa (20°C) 

Dichte und/oder relative Dichte  

Dichte 0,8 g/cm³ (20°C)vv 

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen 
vor 

Partikeleigenschaften nicht relevant (flüssig) 

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt 

 
9.2 Sonstige Angaben 

 

Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische 
Gefahren): nicht relevant 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen es liegen keine zusätzlichen Angaben vor 

 
ABSCHNITT 10: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
10.1 Reaktivität 

 

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche 
Materialien". 
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Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

 
10.2 Chemische Stabilität 

 

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen". 
Das Produkt ist stabil bei normalen Handhabungs- und Lagerungsbedingungen. 

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

 

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 

 
10.5 Unverträgliche Materialien 

 

Starke Säuren. Starke Basen. Oxidationsmittel 

 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, 
Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.  Gefährliche 
Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. 
Bei thermischer Zersetzung entsteht: Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 
11.1 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG)  Nr. 1272/2008 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Handschutz 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (OESO 401) 

LD50 Dermal Kaninchen 5000 mg/kg (OESO 402) 

LC50 Inhalation - Ratte > 5000 mg/l/4h (8h, OESO 403) 

 
Einstufungsverfahren 
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Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen 
(Additivitätsformel). 
 

Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP) 

Akute Toxizität 
Ist nicht als akut toxisch einzustufen. 
GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschädlich bei Einatmen sein. 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen. 
 
 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung 

Verursacht schwere Augenreizung. 
 
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen. 
 
Keimzellmutagenität 

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen. 
 
Karzinogenität 

Ist nicht als karzinogen einzustufen. 
 
Reproduktionstoxizität 

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen. 
 
Aspirationsgefahr 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 
Sonstige Angaben 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

Rost Teufel 

Viskosität, kinematisch 2,3 mm²/s (20°C) / 1,7 mm2/s (40°C) 
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Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclicalkanes, < 2 % aromatics  (INCI: C11-14 
ALKANE/CYCLOALKANE) 

Viskosität, kinematisch 2 – 3,5 mm²/s 

 
 
11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

 
11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 
11.2.2 Sonstige Angaben 

 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den 
Menschen und mögliche Symptome 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt,Das Produkt als 
solches ist nicht toxikologisch untersucht 
worden. Gemäß § 3 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
ist das Produkt klassifiziert wie angegeben in 
Rubrik 2. Eventuell toxische Inhaltsstoffe sind 
erwähnt in Rubrik 3. 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 
12.1 Toxizität 

 

Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen. Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefährdend 
(Deutschland) 

 

(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung 

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions-
dauer 

Destillate 
(Erdöl), 

Lösungsmittel-
aufbereitete 

schwere 
paraffinhaltige 

64741-88-4 EL50 >10.000 
mg/l 

wirbellose 
Wasserlebewesen 

24 h 

Destillate 
(Erdöl), 

Lösungsmittel-
aufbereitete 

schwere 
paraffinhaltige 

64741-88-4 EC50 >100 mg/l Daphnia 48 h 
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(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung 

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions-
dauer 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

1174522-15-6 LL50 >100 mg/l Fisch 96 h 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

1174522-15-6 EL50 >100 mg/l wirbellose 
Wasserlebewesen 

48 h 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

1174522-15-6 LC50 >0,004 mg/l wirbellose 
Wasserlebewesen 

96 h 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

1174522-15-6 EC50 >0,004 mg/l wirbellose 
Wasserlebewesen 

48 h 

 

(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung 

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions- 
dauer 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

1174522-15-6 LL50 >100 mg/l Fisch 3 h 

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclicalkanes, < 2 % aromatics  (INCI: C11-14 
ALKANE/CYCLOALKANE) 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

 LC50 > 1000 mg/l Fisch 96h 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

 EC50 > 1000 mg/l Krebstiere 48h 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

 EC50 > 1000 mg/l Andere 
Wasserorganismen 

72h 
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(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung 

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions- 
dauer 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

Hydrocarbons, 
C11-C14, 

isoalkanes, 
cyclics, <2% 

aromatics 

 EC50 > 1000 mg/l Alge 72h 

 

Ökologie – Allgemein: 
Das Produkt als solches ist nicht ökologisch untersucht worden. Gemäß § 3 (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP] ist das Produkt ökologisch eingestuft worden wie angegeben in Rubrik 2. Eventuell 
umweltgefährdende Inhaltsstoffe sind erwähnt in Rubrik 3. 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 

Es sind keine Daten verfügbar / nicht festgelegt.. 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 

Es sind keine Daten verfügbar / nicht festgelegt. 

 

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung 

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB 

Hydrocarbons, C11-C14, 
isoalkanes, cyclics, <2% 

aromatics 

1174522-15-6 ≥104,6 – ≤6.300 ≥3,72 – ≤7,71 (pH-Wert: ~7, 20 °C)  

 
 
12.4 Mobilität im Boden 

 

Es sind keine Daten verfügbar. 

 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.  
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 

 
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
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Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu  
Machen, siehe Abschnitt 2.3 

 
12.7 Andere schädliche Wirkungen 

 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 

Eine Entsorgung über das Abwassersytem ist in der Regel nicht zulässig. 
 

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere 
Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. 

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen 

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  Kontaminierte 
Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 

Anmerkungen 

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.  Abfall ist so zu 
trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt 
behandelt werden kann. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. Produkt im Lieferzustand: Chemischer Abfall, Als gefährlichen 
Abfallstoff entsorgen. Leere Behälter können nach der Reinigung unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften abgelagert werden. Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder 
Verbrennung. Vor dem Entsorgen müssen die Verpackungen vollständig restentleert werden. 
Reste mit reichlich Wasser spülen. 

Ökologie – Abfallstoffe 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gefährlicher Abfall wegen der Toxizität. 

EAK-Code 
20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 

*Code aus „Europäischer Abfallkatalog EAV“ 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

ADR Nicht anwendbar 

IMDG Nicht anwendbar 

IATA Nicht anwendbar 

ADN UN 9003 
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RID Nicht anwendbar 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

 

ADR Nicht anwendbar 

IMDG Nicht anwendbar 

IATA Nicht anwendbar 

ADN 
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C 
UND HÖCHSTENS 100 °C 

RID Nicht anwendbar 

 
14.3 Transportgefahrenklassen 

 

 

ADR Nicht anwendbar  

IMDG Nicht anwendbar  

IATA Nicht anwendbar  

ADN 9 

RID Nicht anwendbar 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

 

ADR Nicht anwendbar  

IMDG Nicht anwendbar  

IATA Nicht anwendbar  

ADN Nicht anwendbar  

RID Nicht anwendbar  

 
 
14.5 Umweltgefahren 

 

ADR Umweltgefährlich: Nein 

IMDG 
Umweltgefährlich: Nein  
Meeresschadstoff: Nein 

IATA  Umweltgefährlich: Nein  

ADN  Umweltgefährlich: Nein  

RID  Umweltgefährlich: Nein  

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

Landtransport  
Keine Daten verfügbar  

 
Seeschiffstransport  

Keine Daten verfügbar  
 
Lufttransport  

Keine Daten verfügbar  
 
Binnenschiffstransport  

Beförderung zugelassen (ADN) : T  
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP  
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0  
Zusätzliche Anforderungen/Bemerkungen (ADN) : Dangerous only when carried in tank vessels  

 
Bahntransport  

Keine Daten verfügbar 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

 

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert. 

 
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften 
 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene (ADR/RID) - Zusätzliche Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID 
 
Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) – 
Zusätzliche Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG. 
 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA. 
 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU) 
 
REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)  
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Nicht in REACH-Anhang XVII gelistet  
REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)  

Nicht in REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet  
REACH Kandidatenliste (SVHC)  

Nicht in der REACH-Kandidatenliste gelistet  
PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)  

Nicht in der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012) gelistet  
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)  

Nicht in der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021) gelistet  
Ozon-Verordnung (1005/2009)  

Nicht in der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009) gelistet  
Detergenzien-Verordnung (EC 648/2004) 

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe 

Komponente % 

aliphatische Kohlenwasserstoffe ≥30% 

 
Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)  

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 
2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet 
sind  
 
Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)  

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die 
Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung 
von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind. 
 
Nationale Vorschriften (Deutschland) 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 

Wassergefährdungsklasse (WGK) 1   schwach wassergefährdend 
 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland) 

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkonzen- 
tration 

Hinweis 

5.2.5 organische 
Stoffe 

 ≥ 25 Gew.-% 0,5 kg/h 50 mg/m³ 3) 

Hinweis 

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m³ darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, 
insgesamt nicht überschritten werden (ausgenommen staubförmige organische Stoffe) 

 

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland) 

Lagerklasse (LGK) 10 (brennbare Flüssigkeiten) 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt  
 

Angabe zum Rohstoff Abschnitt 3.  
Siehe http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=dat : Informationen über Zutaten.  

Gesundheitsgefahren  
Siehe Abschnitt 2 & 3 & 11.  

Physikalische Gefahren  
Siehe Abschnitt 2 & 10.  

Umweltgefahren  
Siehe Abschnitt 2 & 3 & 12. 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
16.1 Abkürzungen und Akronyme 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

 ABM: Algemene Beoordelings Methodiek (NL) / ADR: Accord Européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses parroute) / ALG: Allergen / 
AQTX: Aquatic Toxicity / Atm: Atmosphere (unit of pressure) / bw: bodyweight / C: 
Ceiling / CAR:\Carcinogenic Effects / CAS No: Chemical Abstracts Service 
Number (see ACS – American Chemical Society) / CMRs: Carcinogenic, 
Mutagenic or toxic to Reproduction (substances) / CSR: Chemical Safety Report / 
Cc (cm3): Cubic Centimeter / DNEL: Derived No-Effect Level / EC50: half 
maximal effective concentration / ED50: Effective Dose 50 / ET50: Exposure Time 
50 / I.V.: Intravenous / Kg: Kilogram / LC: Lethal Concentration / LC50: Median 
Lethal Concentration / LCLO: Lowest Lethal Airborne Concentration Tested (see 
also LC50, LD50) / LD: Lethal Dose / LD50: Median Lethal Dose LDLO: Lowest 
Lethal Dose Tested (see also LC50, LD50) / MAC: Maximum Allowable 
Concentration / MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentrazion (Germany, Maximum 
Workplace Concentration, see OEL) / MSDS: Material Safety Data Sheet / 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level / NOEL: No Observable Effect Level / 
OEL: Occupational Exposure Limits / PBTs: Persistent, Bioaccumulative and 
Toxic substances / PEC: Predicted Environmental Concentration / PNEC: 
Prediceted No-Effect Concentration / REACH: Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemical substances / STEL: Short-Term 
Exposure Limit / STEV: Short-Term Exposure Value / STP: Sewage Treatment 
Plant TLM: Threshold Limit, Median / TLV-C: Threshold Limit Value-Ceiling / 
TLV®: Threshold Limit Value / TWA: Time-Weighted Average / WGK: 
Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water 
Management Act) / g/gms: Grams / kJ/mol: Kilojoules per mole / kPa: KiloPascal 
(unit of pressure) / m3: Cubic Meter / mg: Milligram / ml: Milliliter / ml Hg: Milliliters 
of Mercury / n.o.s.: Not Otherwise Specified / nm: nanometer / ppb: Parts Per 
Billion / pph: parts per hundred (= percent) / ppm: Parts Per Million / ppt: parts per 
trillion / vPvBs: Very Persistent and Very Bioacccumulative substances 
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Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 
par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die 

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) 

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße) 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

Aquatic Acute Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität) 

Aquatic Chronic Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität) 

Asp. Tox Aspirationsgefahr 

BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor) 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf 

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und 
deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number) 

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den 
Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

DPD Richtlinie über gefährliche Zubereitungen 1999/45/EG 

DSD Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG 

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 
entspricht der Konzentration eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf 

das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert 

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle 
für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische 

Union) 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches 
Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe) 

EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die benötigt wird, um in 50% 
der Testorganismen einen Effekt hervorzurufen 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der 
angemeldeten chemischen Stoffe) 

Eye Dam. Schwer augenschädigend 

Eye Irrit. Augenreizend 
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Abkürzungen und Akronyme: 

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" 
"Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von 

Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-
Vereinigung) 

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für 
den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr) 

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen) 

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
angegebene Identifizierungs-Code 

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die 
Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu 

einer Letalität von 50 % führt 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland 

LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalität von 50 % 
führt 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

log KOW n-Octanol/Wasser 

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer) 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) 

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises 
Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher 

Güter) 

Skin Corr. Hautätzend 

Skin Irrit. Hautreizend 

STP Kläranlage 

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff) 

TLM Median Toleranzgrenze 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland) 
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Abkürzungen und Akronyme: 

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar) 

 
16.2 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 

 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.  
 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 
über Detergenzien.  
 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).  
Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).  Dangerous 
Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher 
Güter im Luftverkehr). 

 
16.3 Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 

angegeben): 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Code Text 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 

 
 
 

Haftungsausschluss 
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB 

wurde ausschließlich für  dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses 
vorgesehen. Für weitere Informationen bitte auch unsere Internetseiten zu Rate ziehen: www.profi-

star.de. 
 


